
Der Weg in die
     Schmerztherapie

Haus-/Facharzt
(z.B. Orthopäde, Neurologe)

SCHMERZ-
PATIENT

Therapie
fachspezifische Abklärung

(radiologisch, gynäkologisch, 
onkologisch, etc.)

fachspezifische Therapie Operation

Persistenz/Verschlechterung

Spezielle
Schmerztherapie

Spezialambulanz
(Schmerzambulanz/MVZ

in CO, LIF, HBN)

interdisziplinäre 
Weiterbehandlung

individueller Behandlungsplan

Einschlusskriterien „3 aus 5“
• manifeste oder drohende Beeinträchtigung 

von Lebensqualität und/oder Arbeitsfähigkeit
• Fehlschlag einer vorherigen unimodalen 

Schmerztherapie, eines schmerzbedingten 
Eingriffs oder einer Entzugsbehandlung

• bestehende Medikamentenabhängigkeit 
oder -fehlgebrauch

• schmerzunterhaltende psychische Begleit-
erkrankung

• gravierende somatische Grunderkrankung

Ausschlusskriterien „1 aus 6“
• bestehende Suchtproblematik exkl. Schmerz- 

mittelfehlgebrauch
• nicht ausreichende körperliche Belastbarkeit
• sprachlich und intellektuell eingeschränkte 

Fähigkeit
• psychische Störungen lassen ein Hindernis 

in der Behandlung erwarten
• schwerwiegende Psychopathologie
• latenter oder manifester sekundärer Krank- 

heitsgewinn (z.B. Rentenverfahren)

INTERDISZIPLINÄRE MULTIMODALE SCHMERZTHERAPIE (IMST)

Reha

Tagesklinik
Standort Coburg

stationär
Standort Lichtenfels

Vollstationäre
Krankenhausbehandlung,
wenn...

• Begleiterkrankungen vorliegen, die eine Überwachung und/oder 
Mitbehandlung unter Einsatz der besonderen Mittel des Kranken-
hauses erforderlich machen.

• eine Entzugsbehandlung erforderlich wird, die eine kontinuierliche 
Überwachung erfordert.

• die medizinische Erforderlichkeit einer hohen Therapiedichte ge-
geben ist, die ambulant aufgrund des Gesundheitszustandes nicht 
zu gewährleisten ist.

• eine akute Schmerzexazerbation besteht, die ambulant nicht zu 
beherrschen ist.

möglichst spätestens 
nach 6-12 Monaten!

exacerbierter therapieresistenter Akutschmerz

(z.B. Tumordurchbruchsschmerz, Zosterneuralgie, CRPS)
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Teilstationäre 
Krankenhausbehandlung, 
wenn...

• Begleiterkrankungen vorliegen, die keine dauerhafte Überwachung 
notwendig machen und die keiner über 24 Stunden hinausgehenden 
Behandlung im Krankenhaus bedürfen.

• der Anfahrtsweg mit dem eigenen PKW oder öffentlichen Verkehrs- 
mitteln weniger als 60 Minuten in Anspruch nimmt und dem Patienten 
zumutbar ist.

• die Einschlusskriterien für eine interdisziplinäre multimodale 
Schmerztherapie gegeben sind, eine stationäre Krankenhaus-

 behandlung ausgeschlossen wird oder patientenindividuelle 
 Gründe vorliegen.

psychosomatische und/oder
psychiatrische Behandlung



Hinweise für eine Schmerzchronifizierung

• mehr als sechs Wochen bestehende/wiederholte Arbeitsunfähigkeit
• Probleme am Arbeitsplatz
• Fehlschlag bisheriger konservativer Therapie
• „Ärzte-Hopping“
• dysfunktionale Schmerzbewältigung: Vermeidungsverhalten, Katastrophisieren, Durchhalte-Strategien
• seelische Veränderungen: depressive Stimmung, Angst
• schmerzbedingte Verminderung sozialer Kontakte, Rückzug
•	 Schmerz	als	Beschwerde	mit	eigenständigem	Krankheitswert	(unspezifische	Diagnosen)

Chronische Schmerzstörung mit somatischen
und psychischen Faktoren (F45.41)

• mindestens seit sechs Monaten bestehende Schmerzen in einer oder mehreren Körperregionen
• Auslöser muss ein physiologischer Prozess oder eine körperliche Störung sein
• Ausschluss von absichtlich erzeugtem Schmerz, Simulation, Schmerz ausschließlich im Rahmen einer 
 affektiven Angst-, Somatisierungs- oder psychischen Störung
• psychische und Verhaltensfaktoren mit wesentlicher Bedeutung für Schweregrad, Aufrechterhaltung 
 oder Exacerbation
  ·  Stress und Belastungssituationen
  ·  Verhalten aufgrund schmerzbezogener Angst (Schon-/Fehlhaltung etc.)
  ·  maladaptive Kognitionen (Duchhalteappelle, Grübeln, Katastrophisieren)
  ·  familiäre, soziale und existenzielle Konsequenzen (sozialer Rückzug, AU etc.)


